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je dichter das Heu auf dem Stocke lag, umso
besser war's. Nur durfte mau keiue eiserue
Gabel liegen lassen, das wäre gefährlich
gewesen. Auf dem letzten Fuder prangte manchmal

ein großer Meicn; den steckte nachher die
Mutter für die Recheulöse ins Wasser und der
Strauß stand in einer Vase auf dem Tisch,
wenn sich die Leute zum frohen Mahle setzten.
Das Beste hatte die Mutter gekocht, einen
Schinken in Sauerkraut, und gar appetitlich
lockten die roten Scheiben aus der geblümten
Platte. Beim Schmausen wurde man lustiges
Stücklein erzählt, und Oegerli war der
Kurzweiligste dabei. Er hatte gar viel erlebt; denn
er war schon weit in der Welt herumgekommen.

Dazwischen wurde etwa ein altes Lied
gesungen, und auch die Mutter half mit. Wenn
die Nachbarslente dabei waren, spielte der
Oegerli ans der Handorgel einen Tanz auf, wobei
auch ich etwa einmal zum Spaße der andern
mit meiner Gotte herumhüpfcn durfte, bis
alles mit mir im Kreise herum ging.

Am andern Morgen packte Oegerli sein
Bündel und band es an den Sensengriff. Er
wollte in den welschen Heuet über die Berge
gehen. Wehmütig schaute ich ihm nach und
dachte: „Wenn es nur bald wieder Heuet
wäre."

Aus der Welt der Gehörlosen

An den f. 8.8.8.,
Schweiz. Taubstummen-Sport.

In zahlreicher Versammlung in Bern vom
4. April laufenden Jahres wurde der Rapport
angenommen. Die Angelegenheit mit Schweiz.
Uomancks wurde ganz in Ordnung und in
richtiger Weise erledigt. Freund Pacenza von
Mailand hat all sein Möglichstes getan, nm
Friede zwischen allen zu stiften, und wir müssen

ihm dafür dankbar sein. Bei einer nächsten
Versammlung werden die Statuten revidiert
und dann noch in Zirkulation gesetzt.

Das Komitee wird so eingerichtet: Herr
Carlo IZaretta-UiLLoli aus Lugano; Herr
Jakob Haupt ans Zürich; Herr Alfred Degen
aus Basel; Herr Etienne Conti ans Lausanne;
Herr Alfred Meier aus Biel.

Vor dem Abschluß der Sitzung wurde wieder
ernannt der tapfere und tüchtige Präsident
Carlo Leretta-piLLoli, der für die Taubstum¬

men mit Herzen und Willen sein Bestes und
Möglichstes tut, was alle Mitglieder und Nicht-
Mitglieder anerkennen.

Der Internationale Match Schweiz-Italien
wird sehr wahrscheinlich noch im laufenden
Jahre in Mailand stattfinden.

Das Komitee.
Schaffhausen. Dort schied ans dem Leben,

wie wir erst spät vernehmen, Herr R. Jetzler-
Kern, Fabrikant. Herr Jetzler war ein warmer
Freund der Gehörlosen und betätigte sich in
der Tanbstummenfürsorge als Präsident des

Schaffhanser-Fürsorgevereins und als Mitglied
des Stiftnngsrates Taubstninmenheim Ueten
dorf. Ehre seinem Andenken!

Frankreich. Am 29. April verstarb die seit
ihrem 7. Altersjahr ertaubte Avonne Pitrois.
Sie hat seit 25 Jahren in einer von ihr
gegründeten kleinen Zeitschrift mit ihren Schick
salsschwestern regen Verkehr gepflegt und an
ausländische Zeitungen feine Aufsätze gesandt.
Nun wird mit ihrem Tod die Zeitung Wohl
eingehen.

Holland. Bei Anlaß der Vermählung der
Prinzessin Juliane haben die Taubstummen
der Anstalt St. Michel-Gestel ein mit Stickereien

verziertes Tischtuch und hübsche Kissen
verfertigt, welche sie dem Paare schenkten.

Lehdcn. Hier starb im Januar in einein
Spital alt Direktor Fehmers. Er trat mit 19

Jahren als Lehrer in die Taubstummenanstalt
Rotterdam ein und wurde später Direktor.
Im ganzen diente er der Anstalt 59 Jahre.

Fürsorge
für Taubstumme und Gehörlose

w

25 Jahre Taubstunimeilsnrsorge.
^Fortsetzung.)

Alls eine weitere Ausschreibung im Jahr
1929 gingen 59 Offerten ein, ans denen sich
das Bad Rudswil bei Ersigen und die Pension
Alpenblick in Uetendorf als die geeignetsten
herausschälten. Bad Rudswil, ein solid gebautes

Haus, auch für den Winter, fruchtbarer
Boden, tiefe Lage, inmitten einer sehr
wohlhabenden Bevölkerung. Uetendorf, ein Kur
Haus, für Sommerbetrieb, mit wunderbarer
Aussicht, aber doch etwas rauh und hochgelegen.

Die wundervolle Lage gab gefühlsmäßig den

Ausschlag, jedermann war begeistert von ihr.



Nun folgten Schlag auf Schlag Errichtung der
Stiftung, Wahl des Stiftnngsrates und der
Heimkommission, Kauf des Objektes für 149,999
Franken, Wahl eines Hansvaters und Ein
weihnng am 19. Mai 1921. In der Folge
traten allerlei Schwierigkeiten ein. Feststellen
dürfen wir heute freudig, daß das Heim blüht
und gedeiht, sich nur zurzeit in gesunden Wachs-
tnmsschwierigkeiten befindet. Feststellen dürfen
wir aber auch, daß die gewesene Mutter ihr
Kind unterstützt, so viel ihr möglich ist.

2. Nicht Meßbares und Zählbares.
Neben dem großen und sichtbaren Werk „Tanb-
stnmmenheim" erscheinen andere klein; ein-
zelne sind in ihrer Wirkung nicht meßbar.
Da ist in erster Linie die Propaganda für die
Taubstnmmensache bei der Gründung des Vereins

und der Subkomitees, bei der Mitglieder-
Werbung und der Propaganda für das Heim,
serner die zahlreichen Aufsätze in Zeitungen
und Zeitschriften, dann die stille Arbeit des

Sekretariates, das Auskunft erteilt und solche
vermittelt. Flugschriften gingen in alle Winde
aus. Wohin sind sie Wohl gekommen und wohin

hätten sie noch kommen sollen? In 99999
Exemplaren wurde der Führer von Hrn. Bühr
verbreitet bei Pfarrämtern, Schul- und
Armenbehörden, in Seminarien und Franen-
schulen usw. In neuerer Zeit soll der Kalender
einen Teil dieser Aufgabe übernehmen.

9. Maßnahmen für die erwachsenen
Taubstummen. Der Verein unternahm eine

Untersuchung über die Stellung der
Taubstummen in der Unfall- und
Krankenversicherung. Diese zeigte, daß große
Versicherungsgesellschaften Taubstumme nur unter
gewissen Voraussetzungen und mit erhöhten
Prämien aufnehmen. Folgendes wird beschlos
sen:

1. Versicherungsgesellschaften, die schon
Gehörlose versichern, sind anzufragen, zu welchen
Bedingungen sie dies tun, und die günstigen
Gesellschaften in der T. Z. bekannt zu geben.

2. Die Gehörlosen sind einzuladen, sich bei
diesen Gesellschaften versichern zu lassen, unter
Veiziehnng der Fürsorgevereine.

9. Die kantonalen Fürsorgevereine sind
einzuladen, den Taubstummen behilflich zu sein
und eventuelle Mehrprämien zu übernehmen.

4. Den Gehörlosen ist der Eintritt in die

Krankenkassen zu empfehlen.
Um den Stand der Geisteskrankheit

unter den Taubstummen festzustellen, wurde
eine Umfrage bei den Heilanstalten gemacht.

Ermittelt wurden 198 Kranke. Der Zentralsekretär

glaubt, daß nach seiner Erfahrung die

Taubstummen am ersten erkranken, die jahrelang

zu Hause oder bei Meisterleuten einsam
leben und ängstlich von jedem Verkehr
ausgeschlossen werden.

Eine fernere Umfrage bei den Kantonen
ergab, daß Tanbstnme vor Gericht ganz un
gleich behandelt werden. Daher ging ein
Gesuch an die Regierungen ab, sie möchten bei
Einvernahmen von Taubstummen vor Gericht
ausnahmslos Beiziehung von Sachverständigen

verlangen. Wo keine diesbezügliche
Bestimmungen vorhanden sind, möchten solche bei
einer Revision der Gerichtsordnung
aufgenommen werden. Im weitern ließ sich der
Verein gemeinsam mit der „Vereinigung" von
Frl. Hr. Kaiser über die Stellung des
Taubstummen im Schweizerrecht orientieren und
gab den Vortrag im Druck heraus. Ueberdies
sind in dem Büchlein „Der Anormale im
Schweizer Recht" auch die Taubstummen
eingeschlossen.

Besonders verdient machte sich Prof. Dr.
Siebenmann durch sein großes Bemühen um
eine spezielle Ta u b st n m menzählu ng. Schon
im Jahr 1949 stellte er den Antrag, ein
Gesuch an den Bundesrat zu richten, das eine

Delegation im Departement des Innern zu
überreichen habe. Noch im gleichen Jahr
berichtet er, daß er vom Gesundheitsamt gut
aufgenommen wurde, dagegen nicht vom sta
tistischen Amt, das nicht eintreten wolle. Da
gegen habe die Vereinigung der Hals- und
Ohrenärzte eine besondere Tanbstummenkom-
missivn eingesetzt, welche diese Frage Prüfen
soll. 1919 hatte diese einen Fragebogen und
ein Zirkular ausgearbeitet. Das Gesuch, das
eine Summe von 59—99999 Franken erforderte,

wurde vom Bundesrat abgewiesen. Die
Zeit war in der Tat nicht günstig. 1924 teilte
das eidgenössische Gesnndsheitsamt mit, daß

für eine beschränkte Tanbstnmmen-Enguete
vom Bund 4999 Fr. bewilligt sei. Das gab
dann den Anstoß zu der Zürcher Erhebung,
über die das Buch von Prof. Dr. Nager und
Dir. HePP orientiert.

Zum Schutz der Taubstummen wurde ein
Vorgehen gegen die Schwindelinserate, die

Heilung der Taubheit versprechen und
Hörapparate anpreisen, gewünscht. Man fand es

aber zweckmäßiger, wenn hier wegen der
verschiedenen Gesetzgebung von den kantonalen
Vereinen vorgegangen werde. (Schluß svlgt.»



Thurg. Fürsorgeverein für Taubstumme. —
Aus dem Jahresbericht 1030. — Auch
in diesem Jahre war es uns dank der Hilfe
unserer Mitglieder und Gönner wieder möglich,

allen irgendwie berechtigten Unterstütznngs-
gesnchen zu entsprechen. Es ist ein erfreulicher
Dienst, den wir da in der Stille an den
Taubstummen und ihren Familien tun dürfen und
manches Dankesschreiben zeigt uns an, wie
unsere Hilfe geschätzt wird. Es ist heute für
einfach sitnicrte Leute keine Kleinigkeit, ein
oder vielleicht sogar zwei Kinder einer Tanb-
stnmmen-Anstalt zu übergeben und die
Kostgelder, wenn sie auch niedrig bemessen werden,
aufzubringen. Wie gerne helfen wir da mit,
denn niemals darf der Kostenpunkt bei der
Erziehung des taubstummen Kindes ausschlaggebend

sein. Aus finanziellen Gründen sollte
heute kein solches der Anstaltserziehung
verlustig gehen, denn was ihm in der Taubstummen

Anstalt mit viel Mühe und Hingabe
vermittelt wird, die Fähigkeil sich durch die Sprache
mit den Menschen einigermaßen zu verständigen,

kann nicht durch Geld aufgewogen werden.

Wo die Eltern die Kosten nicht selber
tragen können, sind genügend Institutionen
da, die helfend eingreifen. Wir möchten daher
alle Eltern und Taubstnmmenfrennde bitten,
uns Mitteilung zu machen, wenn sie von sol
chen Notfällen Kenntnis haben. Wir werden
gerne durch Gesuche an die verschiedenen in
Frage kommenden Institutionen und eigene
Mithilfe den Anstaltsanfenthalt ermöglichen.
Dazu ist noch beizufügen, daß das Kostgeld
in der Tanbstnmmen-Anstalt St. Gallen für
Neneintretende von Fr. 750.— auf Fr. 000.—
Pro Jahr reduziert worden ist.

Nicht bloß das ist wichtig, daß das
taubstumme Kind in die Anstalt kommt, sondern
daß es möglichst früh kommt. Aus diesem
Grunde haben einzelne Anstalten, wie Zürich,
Kindergärten für Taubstumme eingerichtet, die
eine sehr wertvolle Borbereitung für den
nachfolgenden Schulunterricht bilden. Wie
verhängnisvoll ein zu später Eintritt für die

ganze Entwicklung des Kindes sein kann,
haben nur wiederum an einem Mädchen erlebt,
das erst mit 13 Jahren in die Anstalt
verbracht wurde. Anfänglich konnte es keinen
Laut von sich geben, dank den unablässigen
Bemühungen der Lehrer gelang es ihm nach
einem halben Jahr, einige Konsonanten und
Bokale ausznsprechen, sodaß die Hoffnung
bestand, es doch noch zu einfachem Sprechen zu

bringen. Aber im weitern Verlauf zeigte es

sich, daß das Kind über die allereinfachsten
Änfangsgründe nicht hinausznbringen war.
In den Handarbeiten und im Zeichnen ist es

geschickt, auch sein körperlicher Zustand hat sich

gebessert, aber zum Sprechen wird es nicht
mehr kommen, ein mahnendes Beispiel, den
Eintritt in die Taubstummen-Anstalt ja nicht
hinauszuzögern.

Unsere Fürsorgetätigkeit erstreckte sich auf
13 Schüler in Anstalten, 5 Lehrlinge und 10
Erwachsene, die teils in Heimen, teils bei
ihren Angehörigen wohnen. Besondere
Aufmerksamkeit tuenden wir den ans den Anstalten

Ausgetretenen zu, wobei uns die Berichte
der Anstaltsleitnngen über die intellektuellen
und manneilen Fähigkeiten der Zöglinge für
eine allfällige Berufsausbildung sehr dienlich
sind. Daß Lehrplaziernngen für Taubstumme
heute besonderen Schwierigkeiten begegnen,
braucht wohl nicht weiter ausgeführt zu werden,

doch dürfen wir mit dein bisher Erreichten

zufrieden sein.
Die 0 Taubstnmmengottesdienste fanden

dieses Jahr abwechslnngsweise in Romanshorn,

Ermatingen, Kreuzlingen, Amriswil,
Franenfeld und Weinfelden statt. Der Besuch
ist gegenüber dem Borjahr noch gestiegen, zu
Fuß, per Belv und Bahn rückten die Taub
stummen aus allen Gegenden des Kantons
ein. Die Freude und Dankbarkeit an der ihr
angepaßten Wortverkündignng ist bei der
Taubstnmmengemeinde immer eine große.
Aber anch das Znsammensein mit ihresglei
chen, das gegenseitige Erzählen ihrer Erlebnisse,

Freuden und Nöte ist den Gehörlosen
ein wirkliches Bedürfnis. So geht es denn
an den Zusammenkünften, die nach den Got
tesdiensten in den alkoholfreien Bolkshäusern
stattfinden, oft recht lebhaft und fröhlich zu.
Die Weihnachtsfeier fand am 3. Adventssonntag

in Weinfelden statt und wies den

größten Besuch ans, den ich seit Beginn mei
ner Taubstnmmenpastoration gesehen habe. Es
war wieder sehr erfreulich, festzustellen, wie
viele Teilnehmer durch Aufsagen von Gedieh
ten, Liedern und Bibelsprüchen mithalsen, die

Feier zu bereichern. Alle Unbeholsenheit und
Anstrengung in ihrem Sprechen verstärkten
nur den Eindruck ihres ehrlichen Willens und
ihrer Freude, anch etwas zur Feier beitragen
zu können.

Der Fürsorgeverein hat auch dieses Jahr
die Fahrtkosten der Gottesdienstbesncher ver



gütet, das Abendessen an der Weihnachtsfeier
afferiert nnd jedem Tanbstnmmen ein
Weihnachtsgeschenk in Buchform zugesandt, was
alles viel Freude bereitet hat.

Einnahmen Fr. 8404.70
Ausagben Fr. 6800.45
Vermögen Fr. 00660.74
Tanbstummenheimfonds Fr. 45756.70

^ Tìus Taubstummenanstalten j-s

Bestrafter Uebermul.

Am 04. Mai hat es in unserm Dörfchen
schon wieder einen kleinen Unfall gegeben. Wir
waren alle in der großen Pause ans dem Hof
nnd schauten zu, wie die Maurer die Bretter
aufluden von ihrem Arbeitsplatz bei der Bad
austeilt ans ein Lastauto. Nur Christine, nn
ser Wunderfitz, stand oben bei der Stallecke
nnd guckte ans die Brohegasse. Da sah sie,

wie ein junger Mann gegen die Anstalt
zustrebte mit einem Büblein ans dem Arm. Das
Büblein schrie jämmerlich und schien verletzt.
Es blutete am Hinterkopf. Auch der
Hemdkragen war ganz mit Blut besudelt. Der junge
Mann sagte, das kleine Büblein, der Hansli,
sei soeben oben beim WendolinSbrunnen
heruntergefallen vom Brunnenstock. Der HanSli
war eben wieder einmal frech lind übermütig
gewesen. Er hätte in die Kinderschnle gehen
sollen. Allein, das Paßte ihm nicht. Er wollte
viel lieber ein wenig im Dörflein herum
flanieren. So spielte er beim Dorfbrnnnen. Auf
einmal kam es ihm in den Sinn, er könnte
dein heiligen Wendolin oben auf dem
Brunnenstock eine Ohrfeige geben. So kletterte er
ans den Brunnenrand. Und vom Brunnen-
rand stieg er ans die beiden Brnnnenröhren.
Von dort kletterte er hinauf bis zur Figur.
Da wollte er nun mit dem Wendolin seinen

Spaß machen. Aber der heilige Wendolin
versteht keinen Spaß. Wie das Büblein ausholen
wollte zu einer Ohrfeige, verlor es das Gleich
gewicht und purzelte herunter vom Brnnnen-
stock aufs Brunnenpflaster. So geht es, wenn
man übermütig ist.

In der Unterklasse wurde nun das Büblein
untersucht. Papa wusch ihm die Wunde aus
nnd schnitt ihm die Haare ab um die Wunde
herum. Das Büblein hatte zum Glück kein

Loch im Kopf. Dafür aber eine blutige Beule.
Frl. Hubbuch machte nun einen Notverband
nnd der junge Mann nahm das Büblein an
der Hand und brachte es seiner Mutter heim.
So hat nun der übermütige Hansli seine
Strafe. Man darf eben nicht ails dem Brnn
nonstock herum klettern und dort Dummheiten
machen. Das geht nun einmal nicht.
Brunnenfiguren und Denkmäler dürfen nie be

schädigt, verspottet und verunreinigt werden.
Das Schänden von Denkmälern ist schwer ver
boten. -mm-

Warum der Kaktus so dicke Blätter hat?
Der Kaktus ist eine Wüstenpflanze und hat
unter großer Dürre nnd Wassermangel zu
leiden. Um diese Schäden gut zu überstehen,
schafft er sich so dicke Blätter au und hält in
ihnen eine Menge Feuchtigkeit zurück, von der
er zehrt, blüht nnd süße stachelige Frucht an
setzt, während viele andere Gewächse um ihn
herum zugrunde gehen und verdursten müssen.

Zimmermannsspruch. Wenn's — nur —
Gott — gäb, — daß — bald — Nacht — wär!
(brummt die Säge).

Büchertisch.

Wieder einmal seien die Gehörlosen auf
einen guten und billigen Lesestoff aufmerksam
gemacht, lind wieder seien sie aufgemuntert
zum Lesen. Das ist das Beste für einsame
Stunden nnd dient zur Erhaltung und
Bereicherung der Sprache. Besser nnd billiger
als Schundromane sind die bequemen Hefte
des Vereins für Verbreitung guter Schriften.
Sie kosten nur 50 Rp. und sind überall zu
haben. In letzter Zeit sind erschienen: Der
Acker am Herrenweg von Alfred Huggenberger.
Zürcherheft. Henriette Venedey von Hermann
Venedey. Baslerheft. Michael Kohlhaas von
H. Kleist. Bernerheft. Ein Schweizer-Pionier
im Herzen Asiens von Albert Steffen. Berner-
Heft.

Vereinigung der weiblichen Gehörlosen
in der Taubstummenanstalt Wabern

Sonntag den 27 Juni 1937, nachmittags 2 Uhr.

Bichlsr tz Werder N.-G., Buchdruckerei und Verlag. Bern.
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